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Hinweis zu Art. 6 l!t l (Zone S2, Pflanzenschutz)

Mit der Revision der Gewässerschutzverorcfnung (GSchV, $H 814.201) vom 28. Oktober
1998 ist die Stoffverordnung (StoV, SR 814.013) vom 9. Juni 1986 geändert worden. Ge-
mäss Anhang 4.3 Ziffer 3 StoV dürfen Pflanzenbehandlungsmlttel In der Zone S2 nicht
verwendet werden. Da eine kurzfristige Umstellung für die betroffenen Landwirte schwie-
n'g ist, hat der Bundesrat nachträglich beschlossen, rückwirkend auf den 1. Januar 1999
eine Ubergangsfrist von zwei Jahren einzuführen. Während dieser Ubergangsfrlst ist
d/'e Verwendung von Pflanzenbehancflungsmitteln in der Zone S2 weiterhin erlaubt.
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l Allgemeines

Art. 1 Begriffe

Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers und der Trinkwas-
serfassung erforderlichen Nutzungsbeschränkungen, sowie die zu treffenden
Massnahmen fest.

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:

- Fassungsbereich Zone 31
- Engere Schutzzone Zone S2
- Weitere Schutzzone Zone 33

Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfas-
sung. Mit der engeren Schutzzone soll die Trinkwasserfassung vor schädli-
chen Einflüssen und baulichen Eingriffen geschützt werden. Die weitere
Schutzzone ist eine Pufferzone im Übergang zum anschliessenden Gewässer-
schutzbereich; hier werden Nutzungsbeschränkungen und Massnahmen zur
allgemeinen Gefahrenabwehr erlassen.

Art. 2 Gesetzliche Grundlagen

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz,
GSchG, SR 814.20) vom 24. Januar 1991; Art. 20

- Eidgenössische Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) vom
28. Oktober 1998

- Eidgenössische Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten (VWF,.SR 814.202) vom 1. Juli 1998

- Eidgenöss ische Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverord-
nung, StoV, SR 814.013) vom 9. Juni 1986

- Ejdgenöss ische Verordnung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(PfIanzenschutzmittel-Veroränung) vom 23. Juni 1999

- Bundesgesetz über den Wald (WaG, SR 921.0) vom 4. Oktober 1991; Art. 18

- Verordnung über den Wald (WaV, SR 921.01) vom 30. November 1992; Art.
25, 26, 27

- Kantonales Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Ge-
Wässer vom 24.Januar 1991 (EG GSchG, RB 814.20) vom 5. März 1997; §§
1,9

- Verordnung des Regierungsrates zum Bundesgesetz über den Schutz der
Gewässer und zum Snführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz
der Gewässer (RRV EG GSchö,~RB 814.21) vom 1 G.'September 1997; § 2
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Art. 3 Hydrogeologische Grundlagen / Geltungsbereich

Grundlage für diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht.

Verfasser; Dr. von Moos AG, Geotechnisches Büro

Bachofnerstrasse 5, 8037 Zürich
Gutachten Nr.: 6446
Datum: 20. Dezember 2000, rev. 21. Mai 2001

Der Geltungsbereich des Reglements und die Ausdehnung der Zonen erge-
ben sich aus dem Schutzzonenplan.

Verfasser: Dr. von Moos AG, Geotechnisches Büro
Bachofnerstrasse 5, 8037 Zürich

Plan Nr.: Anhang A3
Massstab: 1;2'500
Datum; 21. Mai 2001 , rev. 8. Oktober 2001

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenptan bilden zusammen eine
Einheit.

Art. 4 Weitere gesetzliche Bestimmungen

Weitere Vorschriften des Bau- und Ptanungsrechtes, des Umwelt-, Natur- und

Heimatschutzes sowie die übn'gen Bestimmungen des Gewässerschutzgeset-
zes bleiben vorbehalten.

a.10.2001
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Il Nutzungsbeschränkungen

Art. 5 Weitere Schutzzone, Zone S3: Landwirtschaftsgebiet mit Bauten oder
Strassen

In der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

a) Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefähr-
dende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, gefördert oder gelagert
werden, ist verboten.

Zugelassen sind landwirtschaftliche Oekonomiegebäude sowie Bauten mit
Anfall von häuslichem Abwasser. Ausnahmen für die Lagerung von Heiz-
und Dieselöl zur Energieversorgung des Gebäudes oder Betriebes sind in
Art, 5 lit. e geregelt.

Tiefbauten: Bauliche Eingriffe (inkl. Verankerungen und Injektionen) unter-
halb des höchsten Qrundwasserspiegels des oberen Grundwasserträgers
bzw. in den Bereich der wasserführenden Schichten (unterer, genutzter
Grundwasserträger) sind nicht zugelassen. Im Sinne einer Ausnahme kön-
nen Tiefbauten (Kanalisationen oder Pfählungen) unter dem höchsten
Grundwasserspiegel des oberen Grundwasserträgers zugelassen werden,

wenn sie die Trennschicht aus feinkörnigen Ablagerungen zwischen dem
oberen und unteren Grundwasserträger nicht schädigen, aus zwingenden
Gründen erforderlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und keine quali-
tativen und quantitativen Verschlechterungen der Grundwasserverhältnisse
bewirken. Bauliche Eingriffe unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels
des oberen Grundwasserträgers (inkl. Sondierbohrungen) bedürfen einer
Bewilligung des Amtes für Umwelt.

Güllengruben, Mistplatten, erdverlegte Güllenleitungen und Grünfuttersilos
müssen dicht erstellt werden und sind durch entsprechenden Unterhalt
baulich in einwandfreiem Zustand zu halten. Güllengruben müssen mit ei-
ner Leckerkennungsleitung versehen werden und bei Güllenleitungen dür-
fen nur Rohrsysteme mit Zulassungsempfehlung verwendet werden.

Güllengruben und Mistplatten sind, im Sinne der Eigenverantwortung, peri-
odisch zu entleeren und auf ihren baulichen Zustand hin zu überprüfen.
Erdverlegte Güllenleitungen sind alle 5 Jahre einer Dichtigkeitskontrolle zu
unterziehen (1,5 facher Betriebsdruck).
AIIfäIlige Schäden sind umgehend zu sanieren.

b) Abwasserleitungen / Abwasseranlagen

Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse und Schächte müs-
sen dicht erstellt und so ausgeführt werden, dass spätere Dichtigkeitskoh-
trollen möglich sind. Sie haben den in der SIA Norm 190 umschriebenen
Dichtigkeitsanforderungen für die Zone S zu genügen.

8.10.2001 - --



Schutzzonenreglement PW Aatal, Aadorf _ - 6 -

Bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen sind sämtliche Bauteile auf deren
Dichtigkeit zu prüfen. Schmutzwasserleitungen sind in den ersten drei Jah-
ren jährlich, später alle drei Jahre auf ihre Dichti'gkeit zu überprüfen. Für fu-
genlose oder verschweisste Leitungen genügt für die wiederkehrende Kon-
trolle eine Kanalfernsehaufnahme.

Allfällige Schäden, die bei Kontrollen aufgedeckt werden, sind umgehend
zu sameren.

Die Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Abwasseranlagen sind
in Art. 9 geregelt.

Meteorwasserleitungen; Wo Strassen- oder Meteorwasser an Misch-

wasserkanalisationen angeschlossen wird, ist zu gewährleisten, dass die
Djchtigkeit sowie die Kontrollierbarkeit des Mischwassersystems erhalten
bleibt. Neue Meteorwasserleitungen sind vor Inbetriebnahme auf deren
Dichtigkeit (gemäss SIA Norm 190) zu überprüfen.

Sickerleitungen von Bauten dürfen nur über dem höchsten Grundwasser-
stand erstellt werden. Ein Anschluss an das Schmutzwassersystem ist nur
dann zugelassen, wenn ein Rückstau in die Sickerleitungen ausgeschlos-
sen werden kann.

Versickerungen von verschmutzten Abwässern und Kühlwässern sowie
das Erstellen von Bau- und Zeltlagerlatrinen mit Sickergruben sind verbo-
ten.

Die Versickerung von nicht verschmutztem Abwasser von Dachflächen
über eine bewachsene Bodenschicht ist zulässig. Die Ausführung bedarf in
jedem Fall einer Bewilligung des Amtes für Umwelt.

Kläranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbehandlung sind nicht
zugelassen.

c) Strassen

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte, die dem Verkehr mit wasser-
gefährdenden Stoffen dienen, ist eine dichte, vom Sickerieitungssystem
unabhängige Strassenentwässerung zu erstellen,

Bestehende Strassen sind bei nächster Gelegenheit (Ausbau, Sanierung)
entsprechend anzupassen.

Für untergeordnete Strassen und Flurwege entfallen diese Massnahmen,

Es muss jedoch ausgeschlossen werden, dass innerhalb der Schutzzone
das Strassenwasser punktuell versickem kann.

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassenbereich und die An-
Wendung von Lackbitumen sind verboten.

8.10.2001
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d) Parkpläüse

Bei Parkplätzen und Garagenvorplätzen zu ausschliesslich privater Benüt-
zung sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Das Autowaschen sowie vergleichbare Tätigkeiten, für welche wassergefähr-
dende Stoffe verwendet werden, sind nur auf Plätzen mit dichtem Belag,
Randbordüren und Wasserableitung gestattet.

Für gewerblich genutzte Parkplätze, die auch dem Abstellen und Parkieren
von Fahrzeugen mit wassergefährdender Ladung dienen, ist ein dichter Be-
lag und eine entsprechende Entwässerung erforderlich.

e) Lagerung, Umschlag und Anwendung von wassergefährdenden Stoffen

Die Lagerung, der Umschlag sowie die Anwendung von festen, flüssigen und
gasförmigen Stoffen, die geeignet sind, das Grundwasser zu verunreinigen,

sind verboten. Im Sinne einer Ausnahme sind gemäss Verordnung über den
Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) vom
1. Juli 1998 (Art. 9) folgende Anlagen zulässig:

- freistehende Lagerbehälter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasseraufbe-
reitung dient, sowie die dafür erforderlichen freistehenden Rohrleitungen
und Abfüllstellen;

- Gebinde mit einem gesamten Nutzvolumen bis 450 Liter je Schutzbau-
werk; -

- freistehende Lagerbehälter mit Heiz- und Dieselöl zur Energieversorgung
von Gebäuden oder Betrieben für längstens zwei Jahre sowie die dafür
erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfüllstellen; das gesamte
Nutzvolumen darf höchstens 30 m3 je Schutzbauwerk betragen;

- Betriebsanlagen, wie hydraulische Lifte oder Transformatoren, mit Flüssig-
keiten der Klasse 1 bis zu 450 Litern und der Klasse 2 bis zu 2'000 Litern;

Für das Errichten und Betreiben sämtlicher Anlagen ist eine Bewilligung des
Amtes für Umwelt erforderlich.

Für die oben aufgeführten und damit verbundenen Anlagen sind Schutz-
massnahmen zu treffen, die gewährleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht
erkannt und auslaufende Flüssigkeiten zurückgehalten werden.

Kreisläufe mit Wärmeträgerflüssigkeiten, die dem Boden Wärme entziehen
(Erdregister) sind zulässig, wenn sie Schutzmassnahmen aufweisen, die ge-

währleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht erkannt werden. Das Erstellen
und Betreiben von Kreisläufen mit Wärmeträgerflüssigkeiten, die dem Was-
ser des unteren Grundwasserstockwerks Wärme entziehen, ist verboten.

Das Erstellen von Erdsonden ist untersagt.

Die Anpassung bestehender Anlagen ist in Art. 9 geregelt.

8.10.2001
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f) Deponiert, Ablagerungen, Abstellplätze

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von fito-
fällen sowie das Lagern von wasseriöslichen Stoffen ist verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebs-
tüchtigen Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist verboten.

g) Mater ialentnahmen / Geländeveränderungen

Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem anstehendem Bodenmate-
rial ist verboten (Ausnahme: baubedingter Aushub).

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen
die Deckschicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird.
In den bestehenden aufgefüllten Kiesgrubenbereichen sind im Sinne einer
Ausnahme in Absprache mit dem Amt für Umwelt Geländeanpassungen mit
unverschmutztem Aushubmaterial und Humus zulässig.

h) Bewirtschaftung

Die landwirtschaftliche Nutzung als Grünland, Acker- und Obstbau sowie
die mit der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbaren Kulturen zugelas-
sen.

Bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind in bezug auf Fruchtfolge,
Bodenschutz, Düngung und Pflanzenschutz die jeweils gültigen Mindest-
anforderungen für die Integrierte Produktion (l P) einzuhalten.

Folgende Bodennutzungen sind untersagt:

Das Anlegen und Betreiben von Container-Kulturen.

- Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Felde.

Das Erstellen von Kompostmieten auf unbefestigtem Boden, sofern dies
den Kleinbedarf übersteigt.

Einschränkungen bezüglich Pflanzenschutz und Düngung sind in Art. 5 lit. i
und lit. k geregelt.

8,10.2001



SchutzzonenreglementPWAatal.Aadorf -9-

i) PflanzenschuüE/Unkrautbekämpfung

Als Pflanzenschutzmittel gelten Erzeugnisse und Gegenstände, die Pflan-
zen sowie ihr Vermehrungsmaterial vor Krankheiten, Schädlingen usw.
schützen, Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren für die Pflanzenent-
wicklung. Mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist allgemein Zurück-
haltung zu üben.

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen Schutz massnahmen
und die Gebrauchsanweisung zu befolgen,

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach der Verordnung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittet-
Verordnung) vom 23. Juni 1999 und nach der Stoffverordnung vom 9.Juni
1986.

In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt
werden, für die eine Zulassung durch die eidgenössische Bewilligungsbe-
hörde vorliegt und die keinem Anwendungsverbot in der Schutzzone unter-
liegen.

Nutzungsbeschränkungen Pflanzenschufce:

In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot für Pflanzenschutz-

mittel, die mit dem Signet „grundwassergefährdend" $?(( gekenn-
zeichnet sind.

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und Regulatoren für die Pflan-
zenentwicklung ist an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen sowie

auf Dächern verboten.

In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflan-

zenschutzmitteln, sowie das Beseitigen von Packungen und Brüheresten
verboten.

Das Reinigen der Spritzgeräte hat fachgerecht ausserhalb der Grund-
wasserschutzzone zu erfolgen.

k) Düngung

Der Einsatz von Düngern richtet sich nach Anhang 4.5 der Stofh/erordnung
vom 9.Juni 1986.

Grundsatz: Als Mass für die Düngung gelten die jeweils aktuellen Richtlini-
en und Empfehlungen der entsprechenden eidgenössischen Forschungs-
anstalten.

Die im Boden vorhandenen Nährstoffvorräte sind durch Bodenanalysen zu
erfassen und bei der Bemessung der Düngergaben mit zu berücksichtigen.

8.10.2001
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Für die Düngung gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

- Das Ausbringen und Beseitigen von Düngemitteln über das Mass der
pflanzenbaulichen Bedürfnisse (Entzöge der Kulturen) ist verboten.

- Die Anwendung von Klärschlamm ist untersagt.

- Flüssige Dünger dürfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden saug-

und aufnahmefähig ist. Sie dürfen vor allem dann nicht ausgebracht wer-
den, wenn der Boden wassergesättigt, gefroren, schneebedeckt oder
ausgetrocknet ist.

- Während der Monate November bis Ende Februar darf grundsätzlich kei-
ne Gülle ausgebracht werden.

- Handelsdünger, die Stickstoff enthalten, und Gülle dürfen nur verwendet
werden, wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach be-

pflanzt wird.

- Das Ausbringen von häuslichem Abwasser, Rückständen aus Haus-
klärgruben und abflusslosen Abwassergruben ist verboten.

- Lanzendüngung ist unzulässig

- Das Beimischen von Düngemitteln zu Bewässerungswasser ist verboten.

8.10.2001
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Il Nutzungsbeschränkungen

Art. 5 Weitere Schutzzone, Zone S3: Wald (inkl. Naturschutzgebiet)

In der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

a) Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefähr-
dende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, gefördert oder gelagert
werden, ist vorbehältlich Art. 5 lit. b verboten.

b) Waldstrassen

Das Erstellen von Waldstrassen ist erlaubt. Die Deckschichten der
wasserführenden Horizonte dürfen nicht verletzt werden. Anfallendes
Strassen- oder Sickerleitungswasser darf nicht punktuell versickert
we rden.

Die Wafclstrassen sind mit einem Fahrverbot für Motorfahrzeuge zu be-
legen (Ausnahmen: forstwirtschaf (licher Verkehr /Wasserversorgung).

c) Materialentnahmen /Geländeveränderungen

Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderen anstehenden Bodenma-
terialien ist verboten (Aus nähme; baubedingter Aushub).

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei de-

nen die Deckschicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird.

d) Deponien, Abla gerungen, Ab stellplätze

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von
Abfällen sowie das Lagern von wasserlös lichen Stoffen ist verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht be-
tr iebs tüchtigen Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist
verboten,

e) Wasser gefährdende Stoffe

Das Lagern und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen ist v er-
boten.

8.10.2001
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f) Waldwirtschaft

Die forstwirtschaftliche Nutzung ist unter Vorbehalt von lit. g nicht einge-
schränkt. Es ist anzustreben, dass die Verjüngung des Waldes möglichst
kleinflächig erfolgt,

g) Pflanzenschirtzmittel im Wald

Grundsatz: Gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes über den Wald (Waldge-
setz, WaG) vom 4. Oktober 1991 dürfen im Wald keine umweltgefährden-
den Stoffe verwendet werden. Die Umweltschutzgesetzgebung regelt die
Ausnahmen.

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach den Bestim-
mungen der Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) vom
30. November 1992, der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986 und der Verord-
nung über die Zulassung von Pfianzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-
Verordnung) vom 23. Juni 1999, Das heisst, Pflanzenschutzmittel dürfen im
Wald und am Waldrand nur verwendet werden, wenn sie für die Erhaltung
des Waldes unerlässlich sind und nicht durch Massnahmen ersetzt werden
können, welche die Umwelt weniger belasten.

Als Pflanzenschutzmittel gelten Erzeugnisse und Gegenstände, die Pflan"
zen sowie ihr Vermehrungsmaterial vor Krankheiten, Schädlingen usw.
schützen, Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren für die Pflanzenent"
wicklung. Ihnen gleichgestellt sind Mittel, die im Wald zur Behandlung von
Bäumen gegen Schädlinge und Krankheiten an geschlagenem Holz ver-
wendet werden. Mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist allgemein
Zurückhaltung zu üben. Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen
Schutzmassnahmen und die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

Die Behandlung von geschlagenem Holz mit Insektiziden oder Fungiziden
ist auf dafür aus forstwirtschaftlicher Sicht geeigneten Plätzen zugelassen,
sofern es nicht rechtzeitig abgeführt werden kann.

In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt
werden, für die eine Zulassung durch die eidgenössische Bewilligungsbe-
hörde vorliegt und die keinem Anwendungsverbot in der Schutzzone unter-
liegen.

NutzungsbeschränkungenPflanzenschutz:

• In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot für Pflanzenschutzmittel, die mit

dem Signet f^ gekennzeichnet sind.

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln (Herbiziden) ist im Wald ver-
boten.

h) Düngung

Die Verwendung von Düngern und Zusätzen ist im Wald grundsätzlich ver-
boten.

8.10.2001
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Art. 5 Weitere Schutzzone, Zone S3: Baugebiet / Sport

In der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

a) Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefähr-
dende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, gefördert oder gelagert

werden, ist verboten. Zugelassen sind Bauten mit Anfall von häuslichem
Abwasser.

Ausnahmen für die Lagerung von Heiz- und Dieselöl zur Ener-
gieversorgung des Gebäudes oder Betriebes sind in Art. 5 lit. e geregelt.

Tiefbauten; Bauliche Eingriffe (inkl. Verankerungen und Injektionen) unter-
halb des höchsten Grundwasserspiegels des oberen Grundwasserträgers
bzw. in den Bereich der wasserführenden Schichten (unterer, genutzter

Grundwasserträger) sind nicht zugelassen. Im Sinne einer Ausnahme kön-

nen Tiefbauten (Kanalisationen oder Pfählungen) unter dem höchsten
Grundwasserspiegel des oberen Grundwasserträgers zugelassen werden,

wenn sie die Trennschicht aus feinkörnigen Ablagerungen zwischen dem
oberen und unteren Grundwasserträger nicht schädigen, aus zwingenden
Gründen erforderlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und keine quali-
tativen und quantitativen Verschlechterungen der Grundwassen/erhältnisse
bewirken. Bauliche Eingriffe unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels
des oberen Grundwasserträgers (inkl. Sondierbohrungen) bedürfen einer
Bewilligung des Amtes für Umwelt,

b) Abwasserleitungen / Abwasseranlagen

Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse und Schächte müs-
sen dicht erstellt und so ausgeführt werden, dass spätere Dichtigkeitskon-
trollen möglich sind. Sie haben den in der SIA Norm 190 umschriebenen
Dichtigkeitsanforderungen für die Zone S zu genügen. Bei der Inbetrieb-
nähme neuer Anlagen sind sämtliche Bauteile auf deren Dichtigkeit zu
prüfen. Schmutzwasserleitungen sind in den ersten drei Jahren jährlich,
später alle drei Jahre auf ihre Dichtigkeit zu überprüfen. Für fugenlose oder
verschweisste Leitungen genügt für die wiederkehrende Kontrolle eine Ka-
nalfernsehaufnahme.

Allfällige Schäden, die bei Kontrollen aufgedeckt werden, sind umgehend
zu sameren.

Die Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Abwasseranlagen sind
in Art. 9 geregelt.
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Meteorwasserleitungen; Wo Strassen- oder Meteorwasser an Misch-

wasserkanalisationen angeschlossen wird, ist zu gewährleisten, dass die

Dichtigkeit sowie die Kontrollierbarkeit des Mischwassersystems erhalten
bleibt. Neue Meteorwasserleitungen sind vor Inbetriebnahme auf deren
Dichtigkeit (gemäss SIA Norm 190) zu überprüfen.

Sickerleitungen von Bauten dürfen nur über dem höchsten Grundwasser-
stand erstellt werden. Ein Anschluss an das Schmutzwassersystem ist nur

dann zugelassen, wenn ein Rückstau in die Sickerleitungen ausgeschlos-

sen werden kann.

Versickerungen von verschmutzten Abwässern und Kühlwässern sowie
das Erstellen von Bau- und Zeltlagerlatrinen mit Sickergruben sind verbo-
ten.

Die Versickerung von nicht verschmutztem Abwasser von Dachflächen
über eine bewachsene Bodenschicht ist zulässig. Die Ausführung bedarf in
jedem Fall einer Bewilligung des Amtes für Umwelt.

Kläranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbehandlung sind nicht
zugelassen.

c) Strassen

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte, die dem Verkehr mit wasser-

gefährdenden Stoffen dienen, ist eine dichte, vom Sickerleitungssystem
unabhängige Strassenentwässerung zu erstellen.

Bestehende Strassen sind bei nächster Gelegenheit (Ausbau, Sanierung)
entsprechend anzupassen.

Für untergeordnete Strassen und Fturwege entfallen diese Massnahmen.
Es muss jedoch ausgeschlossen werden, dass innerhalb der Schutzzone

das Strassenwasser punktuell versickern kann.

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassenbereich und die An-
Wendung von Lackbitumen sind verboten.
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d) Parkplätze

Bei Parkplätzen und Garagenvorplätzen zu ausschliesslich privater Benüt-

zung sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Das Autowaschen sowie vergleichbare Tätigkeiten, für welche wassergefähr-
dende Stoffe verwendet werden, sind nur auf Plätzen mit dichtem Belag,
Randbordüren und Wasserableitung gestattet.

Für gewerblich genutzte Parkplätze, die auch dem Abstellen und Parkieren
von Fahrzeugen mit wassergefährdender Ladung dienen, ist ein dichter Be-
lag und eine entsprechende Entwässerung erforderlich.

e) Lagerung, Umschlag und Anwendung von wassergefährdenden Stoffen

Die Lagerung, der Umschlag sowie die Anwendung von festen, flüssigen und
gasförmigen Stoffen, die geeignet sind, das Grundwasser zu verunreinigen,
sind verboten. Im Sinne einer Ausnahme sind gemäss Verordnung über den
Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) vom
1. Juli 1998 (Art. 9) folgende Anlagen zulässig:

- freistehende Lagerbehälter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasseraufbe-

reitung dient, sowie die dafür erforderlichen freistehenden Rohrleitungen
und Abfüllstelten;

- Gebinde mit einem gesamten Nutzvolumen bis 450 Liter je Schutzbau-
werk;

- freistehende Lagerbehälter mit Heiz- und Dieselöl zur Energieversorgung
von Gebäuden oder Betrieben für längstens zwei Jahre sowie die dafür
erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfüllstellen; das gesamte
Nutzvolumen darf höchstens 30 m3 je Schutzbauwerk betragen;

- Betriebsanlagen, wie hydraulische Liffe oder Transformatoren, mit Flüssig-

keiten der Klasse 1 bis zu 450 Litern und der Klasse 2 bis zu 2'000 Litern;

Für das Errichten und Betreiben sämtlicher Anlagen ist eine Bewilligung des
Amtes für Umwelt erforderlich.

Für die oben aufgeführten und damit verbundenen Anfagen sind Schutz-
massnahmen zu treffen, die gewährleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht
erkannt und auslautende Flüssigkeiten zurückgehalten werden.

Kreisläufe mit Wärmeträgerflüssigkeiten, die dem Boden Wärme entziehen
(Erdregister) sind zulässig, wenn sie Schutzmassnahmen aufweisen, die ge-
währleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht erkannt werden. Das Erstellen

und Betreiben von Kreisläufen mit Wärmeträgerflüssigkeiten, die dem Was-
ser des unteren Grundwasserstockwerks Wärme entziehen, ist verboten.

Das Erstellen von Erdsonden ist untersagt.

Die Anpassung bestehender Anlagen ist in Art. 9 geregelt.

8.10.2001 ~~~



Schutzzonenregtement PW Aatal, Aadorf _ -16-

f) Deponien, Ablagerungen, Abstellplätze, Materialentnahmen / Gelände-
Veränderungen

Das Errichten und Betreiben von Deponier! aller Art, das Ablagern von
Abfällen sowie das Lagern von wasserlöslichen Stoffen ist verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebs-
tüchtigen Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist verboten.

Materialentnahmen: Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem an-
stehendem Bodenmaterial ist verboten (Ausnahme: baubedingterAushub).

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei de-
nen die Deckschicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird.
In den bestehenden aufgefüllten Kiesgruben bereichert sind im Sinne einer
Ausnahme in Absprache mit dem Amt für Umwelt Geländeanpassungen
mit unverschmutztem Aushubmaterial und Humus zulässig.

g) Bau und Betrieb von Sportanlagen

Der Bau von Trainings- und Spielplätzen bedarf einer Bewilligung des Am-
tes für Umwelt.

Es wird nur der Einbau von Produkten bewilligt, die in ihrem Kurz- und
Langzeitverhalten keine negativen Einflüsse auf die Grundwasserqualität
bewirken.

Trainings- und Allwetterplätze mit Kunststoffbelägen sind zugelassen, wenn
sie auf einem dichten Unterbau aufgebaut und entsprechend entwässert
werden.

Das Erstellen von Kunsteisflächen und öffentlichen Schwimmbädern ist ver-
boten.

h) Bewlrtschaftung / Bodennutzung

Die landwirtschaftliche Nutzung als Grünland, Acker- und Obstbau sowie
die mit der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbaren Kulturen zugelas-
sen.

Mit der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbare Kulturen sind insbeson-
dere Kleingärten, Sportrasen und Parkanlagen.

Bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind in bezug auf Fruchtfolge,
Bodenschutz, Düngung und Pflanzenschutz die jeweils gültigen Mindest-
anforderungen für die Integrierte Produktion (IP) einzuhalten.
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Folgende Bodennutzungen sind untersagt:

Das Anlegen und Betreiben von Container-Kulturen.

- Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Felde.

Das Erstellen von Kompostmieten auf unbefestigtem Boden, sofern dies
den Kleinbedarf übersteigt.

Bei der Bewässerung von Rasenflächen sind nur Einzelgaben kleiner als
20 mm zulässig.

i) Pflanzenschutz / Unkrautbekämpfung

Als Pflanzenschutzmittel gelten Erzeugnisse und Gegenstände, die Pflan-
zen sowie ihr Vermehrungsmaterial vor Krankheiten, Schädlingen usw.
schützen, Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren für die Pflanzenent-
wicklung. Mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist allgemein Zurück-
haltung zu üben. Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen
Schutzmassnahmen und die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach der Verordnung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittel-
Verordnung) vom 23. Juni 1999 und nach der Stoffverordnung vom
9.Juni 1986.

In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt
werden, für die eine Zulassung durch die eidgenössische Bewilligungsbe-
hörde vorliegt und die keinem Anwendungsverbot in der Schutzzone unter-
liegen,

NutzungsbeschränkungenPflanzenschutz:

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot für Pflanzenschutz-

mittel, die mit dem Signet „grundwassergefährdend" ^<^ gekennzeichnet
sind.

- Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und Regulatoren für die Pflan-
zenentwicklung ist an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen sowie
auf Dächern verboten.

- In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflan-

zenschutzmitteln, sowie das Beseitigen von Packungen und Brüheresten
verboten.

- Das Reinigen der Spritzgeräte hat sachgerecht ausserhalb der Grund-
wasserschutzzone zu erfolgen.
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k) Düngung

Der Einsatz von Düngern richtet sich nach Anhang 4.5 der Stoffverordnung
vom 9.Juni 1986.

Grundsatz: Als Mass für die Düngung gelten die jeweils aktuellen Richtlini-
en und Empfehlungen der entsprechenden eidgenössischen Forschungs-
anstalten.

Die im Boden vorhandenen Nährstoffvorräte sind durch Bodenanalysen zu
erfassen und bei der Bemessung der Düngergaben mit zu berücksichtigen.

Für die Düngung gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

- Das Ausbringen und Beseitigen von Düngemitteln über das Mass der
pflanzenbaulichen Bedürfnisse (Entzöge der Kulturen) ist verboten.

- Die Anwendung von Klärschlamm ist untersagt,

- Flüssige Dünger dürfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden saug-
und aufnahmefähig ist. Sie dürfen vor allem dann nicht ausgebracht wer-
den, wenn der Boden wassergesättigt, gefroren, schneebedeckt oder

ausgetrocknet ist.

- Während der Monate November bis Ende Februar darf grundsätzlich kei-
ne Gülle ausgebracht werden.

- Handelsdünger, die Stickstoff enthalten, und Gülle dürfen nur verwendet
werden, wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach be-

pflanzt wird.

- Das Ausbringen von häuslichem Abwasser, Rückständen aus Haus-

klärgruben und abflusslosen Abwassergruben ist verboten.

- Lanzendüngung ist unzulässig.

- Das Beimischen von Düngemitteln zu Bewässerungswasser ist verboten.
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Art. 6 Engere Schutzzone, Zone S2: Gebiet mit bestehenden Bauten / Sport

Als Folge der bereits bestehenden Überbauung im Bereich der engeren
Schutzzone kann für den überbauten Teil, Zone S2 b, nur noch eine

Schutzzone mit beschränkter Schutzwirkung ausgeschieden werden. In
der Zone 82 a (unüberbauter Teil) gelten die von der Gewässerschutzgesetz-
gebung vorgeschriebenen, allgemeinen Einschränkungen.

Zusätzlich zu den unter Art. 5 aufgeführten Beschränkungen gelten in
der engeren Schutzzone, Zone S2 b und S2 a, folgende Einschränkun-
gen:

a) Bauten und Anlagen / Sportanlagen (unterteilt In Zone S2 b und Zone
S2a)

»2 b / Schutzzone mit beschränkter Schi

Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Hoch- und Tiefbauten

bedarf einer Bewilligung des Amtes für Umwelt. Die Bewilligung kann erteilt
werden, wenn die zum Schutz des Grundwassers erforderlichen Massnah-

men getroffen werden und gegenüber dem bestehenden Zustand keine zu-

sätzliche Gefährdung der Wasserfassung entsteht.

Insbesondere werden folgende Anforderungen an Bauten gestellt:

Gebäudeteile, Pfähle sowie Baugrubensicherungen müssen über dem
Niveau des höchsten Grundwasserspiegels bzw. der grundwasser-

führenden Schichten fundiert werden.

- Vor den Bauarbeiten unter Terrain ist der Fassungseigentümer recht-

zeitig zu benachrichtigen. Dieser trifft in Absprache mit dem Amt für
Umwelt Massnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität (z.B.

regelmässige Stichproben, Ableitung des Wassers, allenfalls Einstellung
der Wasserfassung). Die Kosten für diese Massnahmen trägt der Bau-

herr.

Die notwendigen Kanalisationen sind auf ein Minimum zu beschränken.
In diesen Fällen sind absolut dichte Rohrleitungen und Formstücke zu
verwenden und zusätzliche Schutzmassnahmen zu treffen, die Leck-

Verluste sofort sichtbar machen und auch zurückhalten (Leitungstunnel,
Doppelrohre). Gebäudeintern sind Schmutzwasserleitungen so weit als
möglich an der Kellerdecke aufzuhängen und gesamthaft via Kontroll-
Schacht in möglichst einfachen Systemen an die öffentliche Kanalisation
anzuschliessen. Bei der Planung ist rechtzeitig mit dem Amt für Umwelt
Kontakt aufzunehmen.
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Zone S2 a (unüb^rbauter Teil)

Das Erstellen neuer Bauten und Anlagen ist verboten.

Beim Anlegen von Sportrasen darf die natürlich vorhandene Deckschicht
nicht zerstört oder massgebend geschmälert werden. Die Errichtung oder
Erneuerung von Sportanlagen in der Schutzzone bedarf einer Bewilligung
des Amtes für Umwelt.

b) Kanalisationen / Meteorwasserleitungen / Versickerungen

Neue Schmutzwasserleitungen dürfen in der engeren Schutzzone nur er-
stellt werden, wenn sie aus gefällstechnischen oder anderen zwingenden
Gründen erforderlich sind. Deren Bau bedarf einer Bewilligung des Amtes
für Umwelt.

Bei der Ausführung neuer Schmutzwasserleitungen sind Schutz-
massnahmen zu treffen, damit allfällige Leckverluste sichtbar gemacht und
zurückgehalten werden können (Doppetrohrsystem).

Bestehende Schmutzwasserleitungen (inkl. Hausanschlüsse) sind innert
Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen auf ihre Dich-
tigkeit hin zu kontrollieren (gemäss SIA Norm 190);

Undichte Leitungen, welche durch einfache Sanierungsarbeiten abge-
dichtet werden können, werden als Einfachrohre belassen, sind aber pe-
riodisch alle drei Jahre auf ihre Dichtigkeit hin zu überprüfen.

- Erfordern die Schäden den Ersatz einer Leitung, so ist diese als Doppel-
röhr auszuführen. Doppelrohre sind jährlich mindestens einmal auf ihren
Zustand hin zu überprüfen (optische Kontrolle).

Meteor- und Drainagevorflutleitungen sind dicht zu erstellen und peri-

odisch (d.h. alle drei Jahre) auf ihren baulichen Zustand hin zu überprüfen.
Neue Leitungen sind vor Inbetriebnahme auf deren Dichtigkeit (gemäss SIA
Norm 190) zu überprüfen.

Versickerungen von Dach-, Drainage- und Meteorwasser sind verboten.

c) Strassen, Flurwege

Mit Ausnahme von Flurwegen für land- und forstwirtschaftliche Zwecke sind
grundsätzlich keine neuen Strassen durch die engere Schutzzone zu füh-
ren.

Der Bau von Flurwegen bedarf einer Bewilligung des Amtes für Umwelt.
Diese kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine
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Beeinflussung des Grundwassers und der Wasserfassung zu befürchten
ist.

Falls aus übergeordneten Gründen und im öffentlichen Interesse eine Stra"

sse durch die engere Schutzzone geführt oder ausgebaut werden muss,

sind gemäss den Richtlinien des eidgenössischen Departementes des In-
nern betreffend Gewässerschutzmassnahmen beim Strassenbau vom

27. Mai 1968 die Schutzmassnahmen so vorzukehren, dass während der

Bauphase und des Betriebes die Möglichkeit einer Verunreinigung des
Grundwassers auszuschliessen ist.

Allfällige neue Strassen sind mit Abschlüssen (Rancfborcfüren) zu versehen
und über ein dichtes, vom Sickerleitungssystem unabhängiges Entwässe-
rungssystem, einwandfrei zu entwässern. Für die Erstellung oder den Aus-

bau von Strassen innerhalb der engeren Schutzzone ist eine Bewilligung
des Amtes für Umwelt erforderlich.

d) Parkplätze und Erholungseinrichtungen (unterteilt in Zone S2 b und
Zone S2 a)

Zone S2 b / Schutzzone mit beschränkter Schutzwirkung

Parkplätze sind zugelassen, wenn sie einen dichten Belag aufweisen, mit
Randbordüren versehen sind und über dichte Leitungen entwässert wer-
den. Die Anzahl der Parkplätze in der Zone S2 b ist auf ein Minimum zu
beschränken.

Zone 82 a /unüberbauterTeil)

Das Erstellen neuer Parkplätze und Erholungseinrichtungen ist verboten.

e) Wassergefährdende Stoffe (unterteilt in Zone S2 b und Zone 82 a)

Zone S2 b / Schut2zone mit beschränkter Schutzwirkunq

Mit Ausnahme von Heiz- und Dieselöl ist jegliches Lagern, Umschlagen
oder Verwenden von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen, die geeig-

net sind, das Wasser zu verunreinigen, verboten.

Bestehende Anlagen zur Lagerung von Heiz- und Dieselöl zur Energiever-

sorgung des Gebäudes oder Betriebes sind innert dreier Jahre nach In-
krafttreten der Schutzzonenbestimmungen den Anforderungen der Zone 83
(siehe Art. 5 lit. e) anzupassen. Für den Umschlag sind besondere Schutz-
massnahmen zu treffen.
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Zone S2 a funüberbauter Teil)

Jegliches Lagern, Umschlagen oder Verwenden von festen, flüssigen oder

gasförmigen Stoffen, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, ist

verboten.

Bestehende Anlagen zur Lagerung von Heiz- und Dieselöl zur Energiever-

sorgung des Gebäudes oder Betriebes sind innert dreier Jahre nach In-
krafttreten der Schutzzonenbestimmungen zu entfernen. Für die Heizung
sind Energieträger zu wählen, die keine Gefährdung für das Grundwasser
darstellen.

f) Abstell platze, Zeit" und Campingplätze sowie Deponien
aller Art sind verboten.

Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.

h) Bodenn utzu ng / Bewirtschaftung

Die forst- und landwirtschaftliche Nutzung sowie das Anlegen von Ra-

senplätzen und Parkanlagen sind erlaubt.

Die Bewirtschaftung von Obstanlagen ist erlaubt. Die entsprechenden
IP-Mindestanforderungen müssen einge halten werden.

Es gelten folgende Einschränkungen:

- Landwirtschaftliche Spezialkulturen wie Reben und Beeren sowie Kfein-
gärten (grösser als 1 Are) bedürfen einer Bewilligung des Amtes für
Umwelt.

- Eine intensive gemüsebauliche Nutzung ist nicht zu gelassen.

i) Pflanzenschutz

Die Anwendung von Pflanzen behandlungs mitte In ist verboten.
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Art. 6 Engere Schutzzone, Zone S2: Landwirtschaftsgebiet

Zusätzlich zu den unter Art. 5 aufgeführten Beschränkungen gelten In
der engeren Seh utzzone folgende Nutzungsbeschränkungen:

Bauten und Anlagen

Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Hoch- und Tief-

bauten ist verboten.

b) Kanalisationen / Meteorwasserleitungen / Versickerungen

Schmuüwasserleitungen dürfen nicht durch die engere Schutzzone ver-
legt werden.

Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Durch leitung können vom
Amt für Umwelt nur dort bewilligt werden, wo aus gefällstechnischen
oder anderen zwingenden Gründen der Zone S2 nicht ausgewichen
werden kann.

In diesen Fällen sind Schutzmassnahmen zu treffen, die Leckverluste
sichtbar machen und zurückhalten (Doppelrohrsystem).

Meteor- und Drainagevorflutleitungen sind wie Schmuüi'wasser-

leitungen grundsätzlich nicht durch die engere Schutzzone zu führen.
Begründete Ausnahmen bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Um-
weit.

Entsprechende Leitungen sind dicht zu erstellen und periodisch (d.h. alle
drei Jahre) auf ihren baulichen Zustand hin zu überprüfen. Neue Leitun-
gen sind vor Inbetriebnahme auf deren Dichtigkeit (gemäss SIA Norm 190)
zu überprüfen.

Versickerungen von Dach-, Drainage- und Meteorwasser sind verbo-

ten.

c) Strassen, FIurwege

Mit der Ausnahme von Flurwegen für land- und forstwirtsc haft liche
Zwecke dürfen hnerhalb der engeren Schutzzone keine Strassen er-
stellt werden.

Falls aus übergeordneten Gründen und im öffentlichen Interesse eine Stra-
sse durch die engere Schutzzone geführt oder ausgebaut werden muss,
sind gemäss den Richtlinien des eidgenössischen Departementes des In-
nern betreffend Gewässerschutzmassnahmen beim Strassenbau vom

27. Mai 1968 die Schutzmassnahmen so vorzukehren, dass während der

Bauphase und des Betriebes die Möglichkeit einer Verunreinigung des
Grundwassers auszuschliessen ist.
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Für die Erstellung oder den Ausbau von Strassen innerhalb der engeren
Schutzzone ist eine Bewilligung des Amtes für Umwelt erforderlich.

Der Bau von Fturwegen bedarf einer Bewilligung des Amtes für Umwelt,
Diese kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine

Beeinflussung des Qrundwassers und der Wasserfassung zu be-

fürchten ist.

d) Parkplätze

Das Erstellen von Parkplätzen sowie Ab stellplätzen für Wohnwagen und
Wohnmobile ist verboten.

Bestehende Parkplätze sind innert zweier Jahre nach Inkrafttreten der
Schutzzonenbestimmungen mit dichtem Belag und Randbordüren zu ver-
sehen und zu entwässern. Andernfalls sind diese aufzuheben.

e) Wassergefährdende Stoffe

Jegliches Lagern, Umschlagen oder Verwenden von festen, flüssigen
oder gasförmigen Stoffen, die geeignet sind, das Wasser zu verunreini-
gen, ist verboten.

f) Abstell-, Zeit- und Campingplätze sowie Deponien aller Art sind ver-
boten.

g) Materialen (nahmen jeglicher Art sind verboten.

h) Bodennutzung / Bewlrtschaftung

Die forst- und landwirtschaftliche Nutzung wie Graswirtschaft, Weidegang,
Futter- und Ackerbau sowie das Anlegen von Rasenplätzen und Parkanla-
gen sind erlaubt.

Die Bewirtschaftung von Obstanlagen ist erlaubt. Die entsprechenden IP-
Mindestanforderungen müssen eingehalten werden.

Es gelten folgende Einschränkungen:

- Landwirtschaftliche Spezlalkulturen, wie Reben und Beeren, sowie Klein-
gärten (grösser als 1 Are) bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Um-
weit.
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- Der periodische Anbau von Konservengemüse im Rahmen einer Frucht-
folge ist erlaubt, solang der Nitratgehalt in der Wasserfassung unter
40 mg/1 liegt.

- Weidebetrieb: Das Erstellen und Betreiben von Weidetränken ist verbo-
ten. Durch geeignete Massnahmen sowie durch die Dauer der Beweidung
muss vermieden werden, dass lokal oder grossflächig die Grasnarbe zer-

stört wird. Beim Weidegang ist der Fassungsbereich in jedem Falle ein-
zuzaunen.

- Das flächenmässige Bewässern von Kulturen ist nicht zugelassen.

i) Pflanzenschutz

Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln ist verboten.

k) Düngung

Als Dünger können Gülle, Stallmist, Handelsdünger, Reifekompost und
Gründüngung eingesetzt werden.

Bezüglich den Grundsätzen der Düngung wird auf Art, 5 lit. k verwiesen.

Es gelten folgende Einschränkungen:

Das Ausbringen von Klärschlamm ist verboten.

Gülle:

- Gülle darf nur in den Monaten März bis Ende Oktober auf bewachsenen
Boden ausgebracht werden. Dabei darf der Boden nicht wassergesättigt,
gefroren, schneebedeckt oder ausgetrocknet sein.

- Pro Vegetationsperiode kann bis dreimal in angemessenen Abständen je
höchstens 20 m3 pro Hektare ausgebracht werden. Die Nährstoffbilanz ist
zu beachten!

- Das oberflächliche Abftiessen von Jauche zur Fassung hin muss ausge-
schlössen sein.

- Es dürfen keine erdverlegten Güllenverschlauchungen benutzt werden.

Stallmist:

• Jährlich dürfen nicht mehr als zwei Gaben ä 20 Tonnen je Hektare ausge-
bracht werden.

- Der Stallmist ist gleichmässig zu verteilen und gut zu zerkleinern.
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Art. 6 Engere Schutzzone, Zone S2: Wald (Naturschutzgebiet)

Zusätzlich zu den unter Art. 5 aufgeführten Beschränkungen gelten in
der engeren Schutzzone folgende Nutzungsbeschränkungen:

a) Bauten und Anlagen

Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Bauten aller Art (inkl.
Leitungsbauten) sind verboten.

Waldstrassen

Beim Anlegen von neuen Waldstrassen ist die engere Schutzzone nach
Möglichkeit zu meiden. Im Sinne einer Ausnahme können neue Wald-
strassen durch die engere Schutzzone geführt werden. Dies bedarf ei-

ner Bewilligung des Amtes für Umwelt.

Die Bewilligung kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird,
dass keine Beeinträchtigung des Grundwassers und der Wasserfas-
sung zu befürchten ist.

c) Parkplätze

Das Anlegen von Parkplätzen und Erholungseinrichtungen ist verboten.

Bestehende Parkplätze sind innert zweier Jahre nach Inkrafttreten der
Schutzzonenbestimmungen mit dichtem Belag und Randbordüren zu ver-
sehen und zu entwässern. Andernfalls sind diese aufzuheben.

d) Bewirtschaftung

Der Waldbestand muss erhalten bleiben. Rodungen sind grundsätzlich ver-
boten.

Das Anlegen von fürstlichen Pflanzgärten ist nicht zugelassen.

e) Nutzholzbehandlung

Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln ist untersagt. Insbeson-
dere ist das Behandeln von geschlagenem Holz gegen Insekten- und Pilz-
befall verboten.

Innerhalb der engeren Schutzzone dürfen keine neuen Holzlagerplätze er-
stellt werden. Bestehende Plätze können auf Zusehen hin toteriert werden,

wenn darauf kein mit Pflanzenbehandlungsmitteln behandeltes Holz gela-
gert wird.
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Art. 7 Fassungsberelch, Zone S1

Zusätsllch zu den in Art. 5 und 6 aufgeführten Beschränkungen gelten im
Fassungsbereich folgende Nutzungsbeschränkungen:

Ausser Wald und Dauerwlese ist jede Nutzung untersagt, insbesondere:

- Das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen, welche nicht der Wasser-

. Versorgung dienen.

- Weidegang.

- Das Lagern von Material (einschliesslich Holz).

- Jegliche Verletzung der Grasnarbe.

- Jede Verwendung von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln.

- Die Benutzung als Sport- und Frei'zeitanlage.
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11} Spezielle Massnahmen

Art. 8 Schutz des Fassungsbereiches

Der Fassungsbereich ist einzuzäunen.

Art. 9 Massnahmen zur Beseitigung vorhandener Konfliktpunkte; Kontrollen
und Sanierungen von Anlagen inkl. allfällige Ausserbetriebsetzungen.

a) Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Abwasseranlagen

Die bestehenden Kanalisationen und Hausanschlüsse sind für die ganze
Schutzzone zu erheben und durch die Gemeinde in einem Konfliktplan dar-
zustellen.

Innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind
sämtliche Abwasseranlagen, Kanalisationen (inkl. Hausanschlüsse), Gül-
lengruben und Mistplatten zu Lasten der Anlageeigentümer auf ihren Zu-
stand (Dichtigkeif) hin zu kontrollieren. Allfällige Mängel sind umgehend zu
beheben.

Lässt sich bei Schmutzwasserleitungen die geforderte Dichtigkeit mit Sa-
nierungsmassnahmen nicht bewerkstelligen, so sind diese gemäss den
Anforderungen dieses Regtementes zu ersetzen.

b) Anpassung von Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Stof-
fen

Bestehende Tankanlagen und Gebindelager in der Grundwasserschutzzo-
ne sind so abzuändern oder zu ergänzen, dass sie den Anforderungen der
Zone 33 entsprechen (siehe Art. 5 lit e).

Ist eine Anpassung der Anlage nicht mehr möglich, so ist die betreffende
Anlage ausser Betrieb zu setzen.

Die Anpassung bzw. Ausserbetriebsetzung von Lageranlagen erfolgt auf
Weisung des Amtes für Umwelt. Die DringtiGhkeit richtet sich insbesondere
nach der Zonenzugehörigkeit, dem Alter und dem Zustand der Anlage so-
wie dem Grad der vorhandenen Sicherheit.

Jedes Ändern oder Anpassen von Anlagen bedarf einer Bewilligung des
Amtes für Umwelt,
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c) Änderung des Zonenplanes

Allfällige Konflikte zur bestehenden Zonenplanung sind bei der nächsten
Revision zu bereinigen.

d) Eintrag der Schutzzonen im Richtplan

Die genehmigte Schutzzone (siehe Art. 11.) ist im Richtplan einzutragen.
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IV Schlussbestimmungen

Art. 10 Ausnahmefälle, Auslegung und Änderung des Reglementes

In begründeten Ausnahmefällen kann der Fassungseigentümer im Einver-
nehmen mit dem Amt för Umwelt Erleichterungen für den Votlzug der ange-
ordneten Massnahmen und unbedeutende Abweichungen vom Reglement be"
willigen.

Zur Beurteilung von speziellen Nutzungsarten und Schutzmassnahmen, die im
vorliegenden Reglement nicht umschrieben sind, ist die vom Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) erlassene Wegleitung zur Ausschei-
düng von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und Qrund-

wasserschutzarealen als Richtlinie beizuziehen und sinngemäss anzuwenden.

Altfällige weitere Einschränkungen sind durch Änderung des Reglementes zu
erlassen. Eine Änderung des Reglementes bedarf der Zustimmung des Amtes
für Umwelt.

Art. 11 Inkrafttreten

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten nach Abschluss ailfäl-
liger Rechtsmittelverfahren auf einen vom Departement für Bau und Um-
weit zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.

Art. 12 Entschädigung

Die Entschädigung wird in der Vereinbarung geregelt.

Art. 13 Informationspfljcht

Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter,
Mieter oder Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken ar-
beiten über die entsprechenden Nutzungsbeschränkungen der Grundwasser-
schutzzonen zu informieren.

Art. 14 Vollzug und Überwachung

Die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung der im Reglement
aufgeführten Nutzungsbeschränkungen obliegt der berechtigten Wasser-
Versorgung,

Art. 15 Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden zur Anzeige gebracht.
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Allgemeine Bedingungen für die Ausführung von Bauten in Grundwasser-
schutzzonen

Massnahmen während der Bauphase

Da sich in unmittelbarer Nähe des Bauobjektes eine Trinkwasserfassung befin-
det, ist bezüglich dem Schutz des Grundwassers grösste Vorsicht geboten.

Spezielle Anordnungen und Schutzmassnahmen sind in der entsprechen-
den Verfügung des Amtes für Umwelt aufgeführt. Während der Ausführung
der Bauarbeiten gelten folgende allgemeine Bedingungen:

- (nstallationsplätze, Materiallager und Mannschaftsbaracken sind ausserhalb der
Zonen S1 und 32 zu stationieren. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit
dem Amt für Umwelt zugelassen.

- Die Baumaschinen sind abends und über das Wochenende abseits der Bau-
grübe abzustellen. Das Reinigen und Äuftanken sowie Reparieren der Maschi-
nen und Fahrzeuge darf nur auf einem geschützten Platz (Betonwanne, dichter
überdeckter Platz) und ausserhalb der Zonen 31 und S2 erfolgen.

- Otfässer, Kannen usw. mit Treibstoff und 01 sowie anderen wassergefährden-
den Flüssigkeiten (inkl. Bauchemikalien) sind ausserhalb der Zonen 31 und S2
in eine Wanne mit 100-prozentigem Auffangvolumen zu stellen.

- Die Bauabfälle der verschiedenen Handwerker dürfen nicht als Auffülimaterial in
der Baugrube deponiert werden. Jegliches Entleeren von Flüssigkeiten in die
Baugrube ist untersagt. Für Bauabfälle ist eine Mulde bereitzustellen.

- Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten Ölmenge entsprechende Menge eines
Olbinders bereitzustellen.

- Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten.

- Betonumschlaggeräte sind auf einem befestigten Platz ausserhalb der Zonen
S1 und S2 zu stationieren. Das Waschwasser darf nicht versickert werden.

- Die Verwendung geschmierter Spundwände ist in der Schutzzone unzulässig.
Bei der Verwendung von geöltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist
durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass wassergefährdende Stoffe in
den Untergrund versickern. Die Lagerung dieses Schalungsmaterials ist in „den
Zonen S1 und S2 unzulässig.

- Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergruben ist in der Schutzzone unzulässig.

- Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverzüglich
der betroffenen Wasserversorgung und dem Amt für Umwelt zu melden. Bei
ausgeflossenem Öl oder Benzin ist gleichzeitig die Ölwehr über die Kantonspo-
lizei (Telefon 117) oder den nächsten Polizeiposten aufzubieten.

Alle auf der Baustelle beschäftigten Personen sind durch persönliche In-
struktion oder durch Anschlag auf diese Vorschriften aufmerksam zu ma-
chen.
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